
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betr.: Anfragen zu geplanten Bauvorhaben in den Gemarkungen Beedenkirchen, 
Lautern und Schannenbach 

Vor dem Hintergrund der Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB) und den darin 
enthaltenen Neuregelungen nach § 246 e BauGB liegen der Gemeinde Lautertal 3 
Bauanfragen in den Gemarkungen Beedenkirchen, Lautern und Schannenbach vor, 
die der Zustimmung gemäß § 36 a BauGB durch die Gemeindevertretung bedürfen. 
Es soll hierzu eine Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt werden. 

Es handelt sich um die auf den beigefügten Plänen beschriebenen Vorhaben auf den 
schwarz umrandeten Grundstücken. 

Anregungen zu den geplanten Vorhaben können bis zum 10. Juli 2026 beim 
Gemeindevorstand der Gemeinde Lautertal, Nibelungenstraße 280, 64686 Lautertal 
schriftlich, zur Niederschrift oder per  mail:  bauverwaltung@lautertal.de abgegeben 
werden. 

Lautertal, den 18. Juni 2026 

Der Gemeindevorstand 
Der Gemeinde Lautertal 
Nibelungenstraße 280 
64686 Lautertal (Odenwald) 

Andreas Heun 
Bürgermeister 

Bereitstellungstag: 22.06.2026



Gemarkung Beedenkirchen, Flur 6 Nr. 43/12 + 43/13 
Neubau zweier Doppelhaushälften 



Gemarkung Lautern, Flur 3 Nr. 17/45 
Neubau einesEinfamilienwohnhauses 



Gemarkung Schannenbach, Flur 1 Nr. 8/5 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses 


